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   Editorial 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zusammenhang mit dem Grünbuch der 

EU-Kommission hatte EU-Kommissar Barnier 

den von der EU-Kommission gesehenen 

Handlungsbedarf mit der Rolle der Ab-

schlussprüfer in der Finanz- und Wirt-

schaftskrise 2008/2009 begründet und ver-

lauten lassen, dass jedenfalls „der Status 

Quo keine Option“ sei. Angesichts magerer 

Ergebnisse, des näher rückenden Endes der 

Amtsperiode der Kommission und aufgrund 

anderer, unzweifelhaft wichtiger Themen 

auf der Agenda der Kommission fragen sich 

interessierte Beobachter, ob auf das Grün-

buch noch ein Weißbuch folgt oder ob un-

mittelbar Maßnahmen ergriffen werden. 

Allgemein akzeptierte, tragfähige Lösungen 

sind aber auf diesem Gebiet bislang nur 

ausnahmsweise in Sicht. Derweil wendet 

sich die Branche der Wirtschaftsprüfer wie-

der dem Tagesgeschäft zu und verstärkt im 

Interesse ihrer Rat suchenden Mandanten 

ihre Kompetenzen auch auf Spezialgebieten. 

Ge 

hene 

 

Themen der Beratung und der Vorberei-

tung auf den nächsten Jahresabschluss 

bilden auch den Schwerpunkt der heutigen 

Ausgabe der Aktuellen Information Rech-

nungslegung & Prüfung. Die Bandbreite 

reicht dabei von der angesichts des aktuell 

niedrigen Zinsniveaus größer werdenden 

Schere zwischen der Verzinsung von Ak-

tivwerten der Unternehmen und gleichzei-

tig wachsenden Belastungen auf der Fi-

nanzierungsseite und interessanten Ent-

wicklungen in der internationalen Rech-

nungslegung bis zur Nachricht über Er-

leichterungen für Kleinstunternehmen 

bereits zum Jahresabschluss 31. Dezember 

2012 (Mikro-Richtlinie der EU).  

Dem aktuellen Zinsniveau, insbesondere 

seinen Auswirkungen auf Pensionsrückstel-

lungen, widmet sich der Beitrag unserer 

Kollegen von der versicherungsmathemati-

schen Abteilung von BDO. 

 

 

 

 

 

Klaus Eckmann 

http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121022/calendar/steuerforum_fuer_fuehrungskraefte_2012-3/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121022/calendar/steuerforum_fuer_fuehrungskraefte_2012-3/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121115/calendar/mobile_hacking_das_wars_mit_datenschutz_was_nun/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121115/calendar/mobile_hacking_das_wars_mit_datenschutz_was_nun/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/
mailto:wpnews@bdo.de
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Themen der handelsrechtlichen Abbildung bei Beendi-

gung von Organschaften werden ebenso behandelt wie 

erste Überlegungen für die insolvenzrechtlichen Kon-

sequenzen aus dem Auslaufen der Regelungen zum 

eingeschränkten Überschuldungsbegriff in § 19 InsO 

Ende des Jahres 2013.Der Beitrag unserer Kollegen von 

BDO Legal zeigt, dass hier ggf. bereits in kommenden 

Jahresabschlüssen ab dem Jahresende 2012 Überle-

gungen angestellt werden sollten. Themen der Inter-

nationalen Rechnungslegung, insbesondere der grund-

sätzlichen Annäherung bei den US GAAP und IFRS-

Regelungen bei erfolgsneutralen Ergebniskomponenten 

(Other Comprehensive Income) runden die Themenpa-

lette ab.  

Das Format unserer Aktuellen Information Rechnungs-

legung & Prüfung soll Sie ermuntern, bei dem Sie inte-

ressierenden Thema jeweils Vertiefung bei den Auto-

ren der Beiträge zu suchen. Unsere Kollegen lassen 

sich gern von Ihnen ansprechen. 

Mit den besten Empfehlungen 

 

Ihr Klaus Eckmann 

 

1. NEUERUNGEN IN DER HANDELSRECHTLICHEN RECHNUNGSLEGUNG

1.1. Pensionen und Rechnungszins 

Actuar (DAV) Hans-Georg McCreight 

(hans_georg.mccreight@bdo.de) 

 

 

Die Höhe der Pensionsrückstellungen hängt unter an-

derem wesentlich von der Höhe des Rechnungszinses 

ab. Daher hat jede Änderung des Zinses einen deutli-

chen Einfluss auf die Höhe der Pensionsrückstellungen 

und somit bei sinkenden Zinsen auf den Aufwand für 

Altersversorgung.  

Der Abzinsungszinsatz für Pensionsverpflichtungen 

wird nach den IFRS-Regelungen anhand des Zinsni-

veaus hochwertiger Industrieanleihen (IAS 19.78: „high 

quality corporate bonds“ als Stichtagszins ermittelt. 

Dieser wird somit nicht wie für die Ermittlung der 

Abzinsungssätze gemäß §253 Abs.2 HGB über einen  

7-Jahres-Durchschnitt gebildet und daher nicht geglät-

tet. 

Ein Absinken des Zinses um 10 Basispunkte (wie im 

Kalenderjahr 2010 von 5,25 % auf 5,15 % für die Be-

wertungen nach BilMoG) führt bei den Pensionsrück-

stellungen nach HGB zu einem Anstieg um ca. 1,5 %. 

Der Zinssatz für die Handelsbilanz (BilMoG) ist im 

Kalenderjahr 2012 bis September um 7 Basispunkte 

von 5,14 % auf 5,07 % gesunken. Sollte sich diese Ent-

wicklung fortsetzen, wird das Ausmaß der Erhöhung 

die Größenordnung des Jahres 2010 erreichen. 

Noch deutlicher ist das Absinken des Stichtagszinses. 

Nach den Auswertungen des Fachbereichs Betriebliche 

Altersversorgung / Versicherungsmathematik ist der 

Zins im Jahr 2012 von 5,00 % (31.12.2011) auf 3,72 % 

(September 2012) gesunken. 

Da spätestens zum 1. Januar 2013 die bisher häufig 

verwendete Korridormethode zur Bilanzierung der 

Pensionsverpflichtungen ausläuft und danach die bis-

her angesammelten technischen Gewinne bzw. Verlus-

te im Eigenkapital zu berücksichtigen sind, hat das 

Absinken des Rechnungszinses erhebliche Auswirkun-

gen. 

Die aktuellen Auswertungen zum IFRS-Zins des Fachbe-

reichs Betriebliche Altersversorgung / Versicherungs-

mathematik zeigen erhebliche Schwankungen: der 

Durchschnittszinssatz bei einer Duration von 15 Jahren 

schwankt zwischen 3,88 % (Mai 2012), 4,29 % (Juni 

2012) und 3,72 % (September 2012). Die weitere Ent-

wicklung ist durch viele Faktoren beeinflusst, u.a. die 

weitere Wirtschaftsentwicklung, die Entwicklung des 

Euro und der Finanz-/Staatsschuldenkrise etc. Als 

Ursache für das Absinken kann u.a. angeführt werden, 

dass es in den Vergleichsindizes zu Ratinganpassungen 

(nach unten) kam sowie die Nachfrage nach tatsäch-

lich als sicher eingestuften Papieren stark angestiegen 

ist, mit der Folge steigender Kurse und sinkender Ren-

diten.  

Eine genaue und verlässliche Einschätzung des IFRS-

Stichtagszinses sowie des Durchschnittszinses nach 

BilMoG zum 31.12.2012 ist somit derzeit nicht mög-

lich. Die Unternehmen sollten aber damit rechnen, 

dass das Zinsniveau auch noch weiter sinken könnte. 
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1.2. EEG-Härtefallregelung für stromintensive Un-

ternehmen 

WP StB Klaus-Daniel Wiening 

klaus.wiening@bdo.de 

 

 

Das EEG (§§ 40 ff.) bietet die Möglichkeit für stromin-

tensive produzierende Unternehmen, einen Antrag auf 

Begrenzung der EEG-Umlage beim Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu stellen und 

damit eine Minderung der Strombezugskosten zu errei-

chen. 

Von der Regelung profitieren Unternehmen des produ-

zierenden Gewerbes mit einem Stromverbrauch von 

mehr als 1 GWh an der jeweiligen Abnahmestelle, 

deren Stromkosten mindestens einen Anteil von 14 % 

an der Bruttowertschöpfung des stromintensiven Un-

ternehmens ausmachen. Weitere Voraussetzungen sind 

die Weiterreichung der EEG-Umlage, eine Position im 

internationalen Wettbewerb sowie ggf. eine Zertifizie-

rung über den Energieverbrauch und bestehende Ein-

sparpotentiale. 

Einzelheiten zur Prüfung der Voraussetzungen und 

allen Fragestellungen rund um die Antragstellung beim 

BAFA finden Sie im nachfolgenden Artikel. Mehr… 

 

1.3. Die Sicht der Wirtschaftsprüfer auf die Immo-

bilienbewertung gemäß IDW ES 10 

WP StB Wolfram Bartuschka  

wolfram.bartuschka@bdo.de 

 

Bewertung von Immobilien - eine typische Aufgabe 

für Wirtschaftsprüfer? 

Sowohl für kapitalmarktorientierte oder freiwillig nach 

internationalen Rechnungslegungsstandards als auch 

für handelsrechtlich bilanzierende Unternehmen stellt 

die Bewertung ihrer Assets zu beizulegenden Zeitwer-

ten eine wesentliche Erfolgsgröße dar. Die Mehrzahl 

der nach IFRS bilanzierenden Immobilienunternehmen 

weist die Werte ihrer Immobilien als Investment Pro-

perties nach IAS 40 in den Bilanzen zum Fair Value 

aus, also jenem Betrag, zu dem zwischen sachverstän-

digen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen 

Geschäftspartnern ein Vermögenswert getauscht wer-

den könnte. Zur Bestimmung der Fair Values werden 

durch die Unternehmen zumeist externe Gutachter 

beauftragt, die ihrerseits der Bewertung die gesetzli-

chen Vorschriften, insbesondere der Immobilienwer-

termittlungsverordnung (ImmoWertV) bzw. Werter-

mittlungsrichtlinien (WertR) und die Vorgaben ver-

schiedener nationaler und internationaler Sachver-

ständigenorganisationen (IVSC, RICS; TEGoVA, …) zu-

grunde legen. Bislang existieren allerdings für den 

Abschlussprüfer keine Standards zur Beurteilung dieser 

Bewertungen. Im Rahmen von Beratungsaufträgen oder 

im Rahmen von Bewertungsaufträgen stützten sich die 

Wirtschaftsprüfer zumeist auch auf die rechtlichen 

Vorgaben bzw. die Vorgaben und Richtlinien der Sach-

verständigenorganisationen. Mehr…  

 

1.4. Latente Steuern: BDO Reporting Tool für Ein-

zel- und Konzernabschlüsse nach IFRS und 

HGB 

WP StB Ingo Harre  

ingo.harre@bdo.de 

 

Seit der Prüfungssaison 2008 ist das Spezialistenteam 

Tax Accounting der BDO AG schwerpunktmäßig bei der 

Prüfung laufender und insbesondere latenter Steuer-

posten in IFRS Konzernabschlüssen unterstützend im 

Einsatz. Im Rahmen dieser Prüfungstätigkeit wurden 

auf Seiten der bilanzierenden Unternehmen regelmä-

ßig Schwächen bei der Ermittlung und des Reportings 

der laufenden und latenten Steuern sowie der nach IAS 

12.79 ff. geforderten umfangreichen Anhangangaben 

festgestellt. Insbesondere die sog. Tax Rate 

Reconciliation (steuerliche Überleitungsrechnung) 

stellt oftmals sowohl den Ersteller als auch den Ab-

schlussprüfer vor große Herausforderungen. Vor die-

sem Hintergrund wurde durch das Team Tax 

Accounting am Standort Frankfurt ein umfassendes 

Steuerreportingtool erstellt, mit Hilfe dessen u. a. 

sowohl die latenten Steuern auf Einzelabschlussebene 

als auch die sich im Rahmen der Konsolidierung erge-

benden latenten Steuern ermittelt und reportet wer-

den können. Mehr… 

 

1.5. Zusammenwirken von handelsrechtlicher Fort-

führungsannahme und insolvenzrechtlicher 

Fortbestehensprognose 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat am 15. 

August 2012 ein Positionspapier veröffentlicht, das 

sich mit dem Zusammenwirken von handelsrechtlicher 

Fortführungsannahme nach § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB und 

insolvenzrechtlicher Fortbestehensprognose nach § 19 

Abs. 2 InsO beschäftigt. 

Die gesetzlichen Vertreter haben bei der Aufstellung 

des Jahresabschlusses über die Berechtigung der An-

nahme der Unternehmensfortführung zu entscheiden. 

Sofern Anzeichen für Zweifel an der Fortführungsan-

nahme bestehen, sind anhand geeigneter Planungsun-

terlagen detaillierte Untersuchungen durchzuführen. 

mailto:klaus.wiening@bdo.de
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/sektion/1432/article/eeg-haertefallregelungen-fuer-stromintensive-unternehmen/
mailto:wolfram.bartuschka@bdo.de
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/sektion/1432/article/die-sicht-der-wirtschaftspruefer-auf-die-immobilienbewertung-gemaess-idw-es-10/
mailto:ingo.harre@bdo.de
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/sektion/1432/article/latente-steuern-bdo-reporting-tool-fuer-einzel-und-konzernabschluesse-nach-ifrs-und-hgb/
mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
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Ergeben sich aus der handelsrechtlichen Fortführungs-

prognose Tatsachen, die bestandsgefährdend sein 

können, ist abschließend einzuschätzen, welche Trag-

weite diese Tatsachen haben und ob sie der Annahme 

der Fortführung entgegen stehen. Eine positive han-

delsrechtliche Fortführungsannahme setzt voraus, dass 

im Prognosezeitraum weder Zahlungsunfähigkeit noch 

Überschuldung eintreten noch Zahlungsunfähigkeit 

droht und auch keine anderen Gegebenheiten der 

Fortführung entgegenstehen. Sollte der Gesetzgeber 

nach dem 31. Dezember 2013 zu dem vor Inkrafttreten 

des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes geltenden 

Überschuldungsbegriff des § 19 Abs. 2 InsO zurückkeh-

ren, würde auch eine drohende Überschuldung einer 

positiven Fortführungsannahme entgegenstehen. 

Im fortgeschrittenen Krisenverlauf sind die gesetzli-

chen Vertreter zur Prüfung eingetretener Zahlungsun-

fähigkeit bzw. bei juristischen Personen zur Erstellung 

einer insolvenzrechtlichen Fortbestehensprognose 

verpflichtet. Die insolvenzrechtliche Fortbestehens-

prognose basiert auf der gleichen Unternehmenspla-

nung wie die handelsrechtliche Fortführungsprognose 

und soll eine Aussage dazu ermöglichen, ob die Zah-

lungsfähigkeit im Prognosezeitraum aufrecht erhalten 

werden kann. Ergibt sich aus dem Finanzplan der Ge-

sellschaft eine drohende Zahlungsunfähigkeit, ist die 

Fortbestehensprognose negativ. In diesem Fall ist 

zusätzlich das Vorliegen einer rechnerischen Über-

schuldung zu prüfen. 

Eine innerhalb des Prognosezeitraums drohende Zah-

lungsunfähigkeit oder drohende Überschuldung, be-

dingt alleine keine Insolvenzantragspflicht. Nach dem 

Positionspapier können derartige Umstände der han-

delsrechtlichen Annahme der Unternehmensfortfüh-

rung jedoch entgegenstehen, wenn keine geeigneten 

Sanierungsmaßnahmen eingeleitet oder in der Planung 

hinreichend konkretisiert sind. 

Der Prognosezeitraum der handelsrechtlichen Fortfüh-

rungsprognose erstreckt sich grundsätzlich auf mindes-

tens zwölf Monate ab dem Abschlussstichtag, während 

der Planungszeitraum für die insolvenzrechtliche 

Fortbestehensprognose regelmäßig das laufende und 

das folgende Geschäftsjahr umfasst. Das Positionspa-

pier weist darauf hin, dass sich aus dem längeren 

insolvenzrechtlichen Prognosezeitraum das Erfordernis 

ergeben kann, auch für die handelsrechtliche Fortfüh-

rungsprognose einen verlängerten Prognosezeitraum 

anzuwenden. 

Das Positionspapier steht auf der Webseite des IDW 

zum Download zur Verfügung. Mehr… 

 

1.6. Praktische Herausforderungen im Zusammen-

hang mit der insolvenzrechtlichen Fortbe-

stehensprognose 

RA Julian Lappe  

julian.lappe@bdo.de 

 

 

 

Während der Begriff der Zahlungsunfähigkeit durch 

verschiedene Urteile des BGH in den vergangenen 

Jahren deutlich an Kontur gewonnen hat, bestehen 

bezüglich des insolvenzrechtlichen Überschuldungsbe-

griffs weiterhin viele Unsicherheiten. Dies hat seinen 

Grund zum einen in der Befristung der derzeitigen 

gesetzlichen Regelung. Aber auch in anderen Berei-

chen bestehen wegen bislang fehlender obergerichtli-

cher Entscheidungen Unsicherheiten. Hier sind insbe-

sondere Themenkreise wie der Gegenstand und Pla-

nungshorizont der Fortbestehensprognose sowie die im 

Zusammenhang mit der Überschuldungsprüfung an den 

Geschäftsführer bzw. Vorstand zu stellenden Anforde-

rungen zu nennen. Mehr… 

 

1.7. Notwendigkeit eines Gesellschafterbeschlusses 

zur Beendigung eines Beherrschungs- und  

Gewinnabführungsvertrags 

RA StB Stefanie Weise  

stefanie.weise@bdo.de 

 

 

Mit Urteil vom 31. Mai 2011 (II ZR 109/10; Mehr…) hat 

der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden, dass über 

die ordentliche Kündigung eines Beherrschungs- und 

Gewinnabführungsvertrags die Gesellschafterversamm-

lung der beherrschten Gesellschaft zu beschließen hat 

und dabei ein herrschender Gesellschafter stimmbe-

rechtigt ist.  

Der Kläger war Insolvenzverwalter über das Vermögen 

einer Gesellschafterin, die mit 10 % an der beklagten 

GmbH beteiligt war. Die übrigen 90 % wurden von 

einer anderen GmbH gehalten, die mit der Beklagten 

einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 

geschlossen hatte. Die in der Gesellschafterversamm-

lung der GmbH beantragte Kündigung des Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsvertrags wurde mit 

den Stimmen der herrschenden Gesellschafterin abge-

lehnt. Der Insolvenzverwalter betrachtete den Be-

schluss der Gesellschafterversammlung wegen des 

Stimmrechts des beherrschenden Gesellschafters als 

nichtig. Der BGH wies die Klage ab.  

Für die Praxis bedeutsam stellt der BGH zunächst fest, 

dass es sich bei der Beendigung eines Beherrschungs- 

und Gewinnabführungsvertrags durch die beherrschte 

GmbH um einen innergesellschaftlichen Organisations-

akt handelt, der einen (notariell zu beurkundenden) 

http://www.idw.de/idw/portal/d622394
mailto:julian.lappe@bdo.de
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/sektion/1432/article/praktische-herausforderungen-im-zusammenhang-mit-der-insolvenzrechtlichen-fortfuehrungsprognose/
mailto:stefanie.weise@bdo.de
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=eb337a4ed80fc9afc26f1ddf64a47bfd&nr=57056&pos=0&anz=1


Rechnungslegung & Prüfung Nr.2/2012 5 

Gesellschafterbeschluss erfordert. Denn im Zusam-

menhang mit der Beendigung eines solchen Vertrags 

erfolge ein Eingriff in die Struktur der Gesellschaft, 

die der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist.  

Im Rahmen dieser Beschlussfassung ist der herrschen-

de Gesellschafter über die ordentliche Kündigung des 

Unternehmensvertrags stimmberechtigt. Denn das 

gesetzliche Stimmverbot gilt nicht für eine Beschluss-

fassung, die die Vornahme eines Rechtsgeschäfts mit 

körperschaftlichem Einschlag betrifft. Zudem war die 

herrschende Gesellschafterin auch nicht aufgrund der 

gesellschafterlichen Treuepflicht verpflichtet, für die 

ordentliche Kündigung zu stimmen. 

Angesichts der sich aus dem Urteil auch ergebenden 

steuerlichen Unsicherheiten regt der IDW in einer 

aktuellen Eingabe an das BMF an, durch ein Anwen-

dungsschreiben zu regeln, für eine angemessene Über-

gangszeit keine negativen Folgen hieraus zu ziehen, 

wenn sich die Parteien an die vermeintliche Beendi-

gung des Unternehmensvertrags gehalten haben. 

Mehr…  

 

1.8. Rückstellung für zukünftige Betriebsprüfungs-

kosten 

StB Katrin Driesch  

katrin.driesch@bdo.de 

 

 

Mit Urteil vom 6. Juni 2012, Az. I R 99/10 (Mehr…), 

entschied der BFH über die Bildung einer Rückstellung 

für zukünftige Betriebsprüfungskosten bei einer als 

Großbetrieb eingestuften Kapitalgesellschaft. Danach 

kann eine solche für am Bilanzstichtag bereits abge-

laufene Wirtschaftsjahre auch ohne Vorliegen einer 

Prüfungsanordnung eingestellt werden.  

Eine GmbH, für die als sog. Großbetrieb eine An-

schlussprüfung vorgesehen ist, hatte in ihrem Jahres-

abschluss eine Rückstellung für die Kosten einer zu 

erwartenden Betriebsprüfung für drei zurückliegende 

Wirtschaftsjahre gebildet, obwohl zu diesem Zeitpunkt 

noch keine Prüfungsanordnung vorlag. Entsprechend 

der bisherigen Rechtspraxis erkannte das Finanzamt 

diese Rückstellungen nicht an. Der BFH kommt nun zu 

einem anderen Ergebnis.  

Zumindest bei als Großbetrieb eingestuften Unter-

nehmen liegen die Voraussetzungen für die Rückstel-

lung einer dem Grunde und der Höhe nach ungewissen 

Verbindlichkeit vor. Der BFH bejahte - wie das Finanz-

gericht auch - die für eine Rückstellungsbildung für 

zurückliegende Jahre notwendige Verursachung bis 

zum Bilanzstichtag. Zudem sind nach der maßgebli-

chen Prognose am Bilanzstichtag mehr Gründe für die 

Entstehung der Verpflichtung vorhanden als dagegen. 

Denn nach den Monatsberichten des Bundesfinanzmi-

nisteriums lag die Wahrscheinlichkeit für die Prüfung 

eines Veranlagungszeitraumes bei Großbetrieben bei 

rund 80 %. Dass die Mitwirkungspflichten im Rahmen 

einer Betriebsprüfung erst durch eine Prüfungsanord-

nung hinreichend konkretisiert würden, war für den 

BFH nicht maßgeblich, da die GmbH trotz des Aus-

wahlermessens mit einer weit überwiegenden Wahr-

scheinlichkeit mit einer Anschlussprüfung rechnen 

musste. Mehr… 

 

1.9. IDW RS HFA 41 „Auswirkungen eines Form-

wechsels auf den handelsrechtlichen Jahres-

abschluss“ verabschiedet 

WP Michael Janitschke  

michael.janitschke@bdo.de 

 

 

Das Hauptfachausschuss (HFA) des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) die IDW Stel-

lungnahme zur Rechnungslegung: Auswirkungen eines 

Formwechsels auf den handelsrechtlichen Jahresab-

schluss (IDW RS HFA 41) am 6. September 2012 verab-

schiedet. Gegenüber dem  Entwurf der IDW Stellung-

nahme zu den Auswirkungen eines Formwechsels aus 

April des vergangenen Jahres wurden in der endgülti-

gen Verlautbarung im Wesentlichen zwei Hinweise 

ergänzt, auf die im Folgenden näher eingegangen 

wird. Die Verlautbarung ersetzt die IDW Stellungnah-

me des Hauptfachausschusses 1/1996: Zweifelsfragen 

beim Formwechsel (IDW St/HFA 1/1996).  

IDW RS HFA 41 stellt zunächst die Grundkonzeption 

des Formwechsels dar und grenzt diesen von anderen 

Formen der Umwandlung ab. Gegenüber dem Entwurf 

wurde zusätzlich ein Hinweis auf die Möglichkeit eines 

grenzüberschreitenden Formwechsels aufgenommen. 

In einem anschließenden Abschnitt wird detailliert auf 

die Festsetzung des Eigenkapitals sowie den Nachweis 

der Kapitalaufbringung eingegangen. Zu unterscheiden 

ist hier, ob es sich um einen Formwechsel einer Perso-

nenhandels- in eine Kapitalgesellschaft oder umge-

kehrt einer Kapital- in eine Personenhandelsgesell-

schaft handelt. 

Abschließend beinhaltet IDW RS HFA 41 Ausführungen 

zur Rechnungslegung des formwechselnden Rechtsträ-

gers sowie zur Rechnungslegung der Anteilsinhaber des 

formwechselnden Rechtsträgers. Handelsrechtlich sind 

anlässlich eines Formwechsels keine gesonderten Bi-

lanzen aufzustellen. Die Buchwerte des formwech-

selnden Rechtsträgers sind fortzuführen, da die Identi-

tät des Bilanzierenden durch den Formwechsel unbe-

rührt bleibt. Ein Formwechsel rechtfertigt nur insoweit 

eine Durchbrechungen der Grundsätze der Ansatz -und 

Bewertungsstetigkeit, als für die neue Rechtsform 

zwingend abweichende Ansatz- oder Bewertungsme-

thoden anzuwenden sind. Handelsrechtliche Vorschrif-

http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/sektion/1432/article/notwendigkeit-eines-gesellschafterbeschlusses-zur-beendigung-eines-beherrschungs-und-gewinnabfuehru/
mailto:katrin.driesch@bdo.de
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=26573&pos=1&anz=99
http://www.bdo.de/aktuelles/singleview/sektion/1432/article/rueckstellung-fuer-zukuenftige-betriebspruefungskosten/
mailto:michael.janitschke@bdo.de
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ten, die nur für die neue Rechtsform gelten, sind erst 

ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in 

das Handelsregister zu beachten. Außerdem wurde 

gegenüber dem Entwurf ergänzt, dass in den Fällen 

eines nach dem Abschlussstichtag wirksam werdenden 

Formwechsels von einer Rechtsform, die grundsätzlich 

den Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt, in 

eine Rechtsform, für die diese Pflichten nicht gelten, 

die zum Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in 

das Handelsregister noch nicht erfüllten Prüfungs- und 

Offenlegungspflichten auch mit Wirkung für den frühe-

ren Abschluss entfallen, sodass dessen Prüfung bzw. 

Offenlegung nicht mehr erfolgen muss. 

Für die Ebene der Anteilseigner stellt IDW RS HFA 41 

klar, dass hinsichtlich des formwechselnden Rechtsträ-

gers kein Anteilstausch erfolgt, so dass die Beteiligung 

an der formwechselnden Gesellschaft grundsätzlich 

mit unverändertem Buchwert fortzuführen ist.  

IDW RS HFA 41 wird in Heft 10/2012 der IDW Fach-

nachrichten sowie im Supplement 3/2012 der Zeit-

schrift „Die Wirtschaftsprüfung“ veröffentlicht. 

 

1.10. IDW RS FAIT 4 „Anforderungen an die Ord-

nungsmäßigkeit und Sicherheit IT-gestützter 

Konsolidierungsprozesse“ verabschiedet 

WP Michael Janitschke  

michael.janitschke@bdo.de 

Vom Hauptfachausschuss (HFA) des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) ist am 8. Au-

gust 2012 die Stellungnahme zur Rechnungslegung 

„Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit und Sicher-

heit IT-gestützter Konsolidierungsprozesse (IDW RS 

FAIT 4)“ verabschiedet worden. 

IDW RS FAIT 4 konkretisiert die sich aus den §§ 290 bis 

315 HGB ergebenden Anforderungen an IT-gestützte 

Konsolidierungsprozesse. Veranschaulicht werden die 

im IDW RS FAIT 1 (Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung bei Einsatz von Informationstechnologie) dar-

gestellten Ordnungsmäßigkeits- und Sicherheitsanfor-

derungen für die softwaregestützte Konzernabschluss-

erstellung. Die IDW Stellungnahme unterteilt den IT-

gestützten Konsolidierungsprozess und Konzernaufstel-

lungsprozess dabei idealtypisch in folgende Phasen: 

 Übernahme der Meldedaten, 

 Fehlerkorrekturen sowie HB II-Anpassungen, 

 Währungsumrechnung, 

 Kapitalkonsolidierung, 

 Konzernaufrechnung,  

 Zwischenergebniseliminierung,  

 Latente Steuern sowie 

 Konzernberichterstattung. 

Für jede der dargestellten Phasen werden u. a. die 

bedeutsamen Kontrollen bei der IT-gestützten Durch-

führung des jeweiligen Prozesses dargestellt. 

IDW RS FAIT 4 wird in Heft 10/2012 der IDW Fachnach-

richten sowie im Supplement 3/2012 der Zeitschrift 

„Die Wirtschaftsprüfung“ veröffentlicht. 

 

1.11. DRS 20 „Konzernlagebericht“ verabschiedet 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

 

 

Das DRSC hat am 14. September 2012 den Deutschen 

Rechnungslegungs Standard 20 „Konzernlagebericht“ 

sowie Folgeänderungen am Deutschen Rechnungsle-

gungs Standard 16 „Zwischenberichterstattung“ verab-

schiedet.  

Verpflichtend anzuwenden ist DRS 20 spätestens ab 

dem Geschäftsjahr das nach dem 31. Dezember 2012 

beginnt, unabhängig davon, ob der Abschluss nach 

deutschem Handelsrecht oder IFRS aufgestellt wird. 

Eine freiwillige frühere Anwendung der neuen Vor-

schriften ist zulässig. Unternehmen können den neuen 

Standard bereits für das Geschäftsjahr 2012 anwen-

den. Der neugefassten Regelungen des DRS 16 sollen 

spätestens ab dem ersten Zwischenbericht nach der 

erstmaligen Anwendung des DRS 20 Anwendung finden. 

DRS 20 „Konzernlagebericht“ (Mehr…) sowie DRS 16 

(geändert 2012) „Zwischenberichterstattung“ (Mehr…) 

sind als near final Standards auf der Internetseite des 

DRSC abrufbar. Die vorliegenden Fassungen wurden 

zum Zwecke der gem. § 342 Abs. 2 HGB erforderlichen 

Bekanntmachung an das Bundesministerium der Justiz 

weitergeleitet. 

 

1.12. Änderungen am Deutschen Corporate 

Governance Kodex 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

Am 15. Juni 2012 wurde der überarbeitete Deutsche 

Corporate Governance Kodex im elektronischen Bun-

desanzeiger bekannt gemacht. Damit sind die von der 

Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex am 15. Mai 2012 beschlossenen 

Änderungen wirksam. 

Der überarbeitete Kodex vollzieht Gesetzesänderungen 

nach und enthält wenige materielle Änderungen. 

Überarbeitet wurden u. a. die Themen Unabhängigkeit 

von Aufsichtsratsmitgliedern sowie weitere Professio-

nalisierung der Aufsichtsratsarbeit. So wurde ergänzt, 

dass der Aufsichtsrat bei seinem Wahlvorschlag an die 

Hauptversammlung die persönlichen und geschäftli-

mailto:michael.janitschke@bdo.de
mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
http://www.drsc.de/docs/press_releases/2012/120928_DRS20_nearfinal.pdf
http://www.drsc.de/docs/press_releases/2012/120928_DRS16_nearfinal.pdf
mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
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chen Beziehungen der Kandidaten zum Unternehmen, 

den Organen sowie wesentlich an der Gesellschaft 

beteiligten Aktionären offenlegen soll. Zudem wurden 

die Ausführungen zur Unabhängigkeit derart ange-

passt, dass nun nicht mehr definiert wird, wann Auf-

sichtsratsmitglieder als unabhängig gelten, sondern 

unter welchen Umständen sie nicht mehr als unabhän-

gig anzusehen sind. Angepasst wurde auch die 

Kodexempfehlung zur Offenlegung von Interessenskon-

flikten von Aufsichtsräten. 

Neben diesen Änderungen wurden bisherige Anregun-

gen in Empfehlungen umgewidmet. Empfohlen wird 

nun, dass der Aufsichtsrat bei Bedarf ohne den Vor-

stand tagen und der Aufsichtsratsvorsitzende nicht den 

Vorsitz im Prüfungsausschuss innehaben soll sowie dass 

der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kein ehema-

liges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein soll, 

dessen Bestellung vor weniger als zwei Jahren endete. 

Als Ausblick für 2012 hat die Regierungskommission 

angekündigt, sich mit der Struktur der Vorstandsvergü-

tung zu beschäftigen. 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex kann auf 

der Webseite der Regierungskommission Deutscher 

Corporate Governance (Mehr…) heruntergeladen wer-

den. Dort ist auch eine Version mit markierten Ände-

rungen erhältlich. 

 

1.13. Regierungsentwurf des MicroBilG: Erleichte-

rungen für Kleinstkapitalgesellschaften bei 

Rechnungslegung und Offenlegung 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

Am 19. September 2012 hat das Bundeskabinett den 

Regierungsentwurf des Kleinstkapitalgesellschaften-

Bilanzrechtsänderungsgesetzes (MicroBilG) verabschie-

det (Mehr…). Der Entwurf dient der Umsetzung der im 

April in Kraft getretenen Micro-Richtlinie der EU 

(2012/6/EU) und sieht für sog. Kleinstkapital-

gesellschaften Erleichterungen bei der handelsrechtli-

chen Bilanzierung und Offenlegung vor. Die Neurege-

lungen sollen für Geschäftsjahre gelten, deren Ab-

schlussstichtag nach dem 30. Dezember 2012 liegt. 

Der Gesetzesentwurf erweitert die bestehenden Grö-

ßenklassen des § 267 HGB (kleine, mittelgroße und 

große Kapitalgesellschaft) um die Unternehmenskate-

gorie der Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a HGB-E). Als 

Kleinstkapitalgesellschaften gelten Unternehmen, die 

in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft oder Perso-

nenhandelsgesellschaft ohne voll haftende natürliche 

Person organisiert sind und die an zwei aufeinander 

folgenden Abschlussstichtagen zwei der drei nachfol-

genden Merkmale nicht überschreiten: 

 Umsatzerlöse bis 700.000 EUR, 

 Bilanzsumme bis 350.000 EUR, 

 durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer bis 10. 

Holdinggesellschaften, die typischerweise nur sehr 

geringe Umsatzerlöse ausweisen und über eine be-

grenzte Zahl an Arbeitnehmern verfügen, werden 

zukünftig als Kleistkapitalgesellschaften einzustufen 

sein und können von den Erleichterungen im Bereich 

der Rechnungslegung und Offenlegung profitieren. 

Im Einzelnen sieht der Entwurf folgende wesentliche 

Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften vor: 

 Aufstellung einer verkürzten Bilanz (§ 266 Abs. 1 
HGB-E) 

Kleinstunternehmen müssen in der Bilanz nur die in  

§ 266 Abs. 2 und 3 HGB mit Buchstaben bezeichne-

ten Posten ausweisen. Die Mindestbilanzgliederung 

sieht damit wie folgt aus: 

 Aktivseite: Anlagevermögen, Umlaufvermögen, 

aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, ggf. ak-

tiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens-

verrechnung; 

 Passivseite: Eigenkapital, Rückstellungen, Ver-

bindlichkeiten, passiver Rechnungsabgren-

zungsposten. 

 

 Verkürzte Darstellung der Gewinn- und Verlust-
rechnung (§ 275 Abs. 5 HGB-E) 

Abweichend von § 275 Abs. 2 und 3 HGB dürfen 

Kleinstkapitalgesellschaften ihre Gewinn- und Ver-

lustrechnung wie folgt gliedern: 

 Umsatzerlöse 

 Sonstige Erträge 

 Materialaufwand 

 Personalaufwand 

 Abschreibungen 

 Sonstige Aufwendungen 

 Steuern 

 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

Bei verkürzter Darstellung der Gewinn- und Ver-

lustrechnung gem. § 275 Abs. 5 HGB-E ist die zu-

sätzliche Inanspruchnahme der Erleichterung des § 

276 Satz 1 HGB (Verkürzung der Gewinn- und Ver-

lustrechnung unter Ausweis des Rohergebnisses) 

nicht zulässig. Da die Ausübung des Wahlrechts 

nach § 275 Abs. 5 HGB-E unabhängig von der Aus-

übung des Wahlrechts zur Aufstellung einer ver-

kürzten Bilanz in Anspruch genommen werden darf, 

können Kleinstkapitalgesellschaften entscheiden, 

ob sie die Verkürzung nach § 275 Abs. 5 HGB-E in 

Anspruch nehmen oder stattdessen auf den separa-

ten Ausweis von Umsatzerlösen, sonstigen Erträgen 

und Materialaufwand verzichten und ein Rohergeb-

nis ausweisen möchten. 

 

http://www.corporate-governance-code.de/ger/kodex/index.html
mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/RegE_MicroBilG.pdf?__blob=publicationFile
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 Verzicht auf die Erstellung eines Anhangs (§ 264 
Abs. 1 HGB-E) 

Wenn bestimmte Angaben (zu Haftungsverhältnis-

sen, Vorschüssen und Krediten an Mitglieder der 

Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane und – im 

Falle einer AG oder KGaA – Angaben zu eigenen Ak-

tien sowie ggf. Angaben nach § 264 Abs. 2 Satz 2 

HGB) unter der Bilanz ausgewiesen werden, muss 

kein Anhang erstellt werden. 

 Erfüllung der Offenlegungspflicht durch Hinterle-
gung der Bilanz beim elektronischen Bundesan-
zeiger (§ 326 Abs. 2 HGB-E) 

Kleinstkapitalgesellschaften dürfen auf die Be-

kanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger 

verzichten und stattdessen die Bilanz beim Betrei-

ber des elektronischen Bundesanzeigers hinterle-

gen. Dritte können in diesem Fall auf Antrag kos-

tenpflichtig eine Kopie der Bilanz erhalten. 

Bei Inanspruchnahme der genannten Erleichterungen 

ist eine Bewertung von Deckungsvermögen zum beizu-

legenden Zeitwert im handelsrechtlichen Jahresab-

schluss nicht mehr zulässig (§ 253 Abs. 1 HGB-E). Eine 

nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB vorzunehmende Verrech-

nung hat zu fortgeführten Anschaffungskosten zu er-

folgen. 

 

1.14. Neuer Entwurf zu Rückstellungen für Alters-

teilzeitverpflichtungen im handelsrechtlichen 

Jahresabschluss (IDW ERS HFA 3 n.F.) 

WP StB Stefanie Skoluda 

stefanie.skoluda@bdo.de 

Der Entwurf einer Neufassung der IDW Stellungnahme 

zur Rechnungslegung: Handelsrechtliche Bilanzierung 

von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen (IDW 

ERS HFA 3 n.F.; Mehr…) sieht grundlegende Änderun-

gen in Bezug auf die Behandlung der sog. Aufsto-

ckungsbeträge vor. Bisher waren am Abschlussstichtag 

bestehende oder aufgrund eines den Arbeitnehmern 

unwiderruflich eingeräumten Wahlrechts voraussicht-

lich in der Zukunft entstehende Verpflichtungen zur 

Zahlung von Aufstockungsbeträgen sofort in voller 

Höhe als Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten 

zu passivieren. 

Nach IDW ERS HFA 3 n.F. ist nunmehr nach dem wirt-

schaftlichen Gehalt der jeweiligen Altersteilzeitver-

einbarung zu entscheiden, ob es sich bei den Aufsto-

ckungsbeträgen um Abfindungsverpflichtungen des 

Arbeitgebers handelt oder ob die Aufstockungsbeträge 

als Bestandteil der Leistungs- und Entgeltverpflichtung 

aus dem Arbeitsverhältnis einzustufen sind. Abfin-

dungsleistungen liegen regelmäßig vor, wenn die Auf-

stockungsbeträge gezahlt werden, um die Einwilligung 

älterer Arbeitnehmer zu einem gleitenden Übergang in 

den Ruhestand zu erwirken. Zahlt der Arbeitgeber die 

Aufstockungsbeträge jedoch, um bspw. die langjährige 

Betriebszugehörigkeit von Mitarbeitern zu honorieren, 

stellen diese zusätzliche Entlohnung dar. Als Entgelt-

verpflichtung des Arbeitgebers können die Aufsto-

ckungsbeträge u. a. auch dann einzustufen sein, wenn 

das Entstehen der Ansprüche der Arbeitnehmer von 

der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben oder davon 

abhängig ist, dass die Arbeitnehmerschaft einen Bei-

trag zur Finanzierung der Mehraufwendungen des 

Arbeitgebers erbringt oder Voraussetzung für jeden 

Anspruch eine bestimmte Mindestbetriebszugehörig-

keit ist. 

Hat die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Zahlung 

von Aufstockungsbeträgen Abfindungscharakter, ist die 

Verpflichtung unverändert im Zeitpunkt der Entste-

hung in voller Höhe aufwandswirksam zu passivieren. 

Liegt hingegen eine Vereinbarung mit Entlohnungscha-

rakter vor, ist eine Rückstellung über den Zeitraum 

ratierlich anzusammeln, in dem vereinbarungsgemäß 

die zusätzliche Entlohnung in Form der Aufstockungs-

beträge von den Arbeitnehmern verdient wird. Man-

gels ausdrücklicher Vereinbarung kann davon ausge-

gangen werden, dass dies der Zeitraum zwischen In-

krafttreten der Altersteilzeitvereinbarung und dem 

Ende der Beschäftigungsphase ist. 

Die bisher in IDW RS HFA 3 enthaltenen Ausführungen 

zur Bilanzierung nach IFRS, die mit Inkrafttreten von 

IAS 19 (2011) nicht mehr den geltenden Regelungen 

entsprechen, wurden mit Verweis auf den Entwurfs 

eines Anwendungshinweises des DRSC (DRSC E-AH 1 

(IFRS) Bilanzierung von Aufstockungsverpflichtungen 

im Rahmen von Altersteilzeitregelungen nach IFRS) 

ersatzlos gestrichen. 

  

mailto:stefanie.skoluda@bdo.de
http://www.idw.de/idw/download/IDW__ERS__HFA__3__nF.pdf?id=622014&property=Inhalt
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2. NEUES AUS DER INTERNATIONALEN RECHNUNGSLEGUNG 

 

2.1. Darstellung Entwurf DRSC E-AH 1 (IFRS) zur 

Bilanzierung von Aufstockungsverpflichtungen 

im Rahmen von Altersteilzeitregelungen nach 

IFRS veröffentlicht 

Daniel Schubert  

daniel.schubert@bdo.de 

 

 

Der IFRS-Fachausschuss (IFRS-FA) des Deutschen Rech-

nungslegungs Standards Committe (DRSC) hat am 

4. Juli 2012 auf seiner Webseite den Entwurf DRSC E 

AH 1 (IFRS) zur „Bilanzierung von Aufstockungsver-

pflichtungen im Rahmen von Altersteilszeitregelungen 

nach IFRS“ veröffentlicht (Mehr…). 

Der Anwendungshinweis des DRSC bezieht sich auf die 

überarbeitete Version von IAS 19 Leistungen an Ar-

beitnehmer. Dieser gliedert die vormals in IDW ERS 

HFA 3 n.F. enthaltenen Ausführungen zur Bilanzierung 

nach IFRS, die mit Inkraftreten von IAS 19 (2011) nicht 

mehr den geltenden Regelungen entsprechen, aus. 

Dieser geht auf die Bilanzierung von Aufstockungsleis-

tungen und Erfüllungsrückständen im Rahmen von ATZ-

Vereinbarungen ein. 

Aufstockungsleistungen sind demzufolge „andere lang-

fristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer“ oder „kurz-

fristig fällige Leistungen an Arbeitnehmer“. Hingegen 

stellen diese keine „Leistungen nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses“ bzw. „Leistungen aus Anlass der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses“ dar. Die Ver-

pflichtung entsteht bei Kollektivvereinbarungen, wenn 

das bilanzierende Unternehmen faktisch oder rechtlich 

unentziehbar zur Gewährung von Aufstockungsleistun-

gen verpflichtet ist. Die Entstehung der Verpflichtung 

erfolgt grundsätzlich über eine lineare ratierliche 

Zuführung (IAS 19.155 f. (2011)). Dies gilt sowohl für 

die Erfüllungsrückstande bzgl. des Gehalts als auch die 

zu leistenden zukünftigen Aufstockungszahlungen. 

Der Entwurf beinhaltet insgesamt neun Fragestellun-

gen, die dieses Themengebiet umfassen. Die einge-

reichten Stellungnahmen (Kommentierungsfrist lief am 

19. August 2012 ab) können ebenso auf der DRSC Web-

seite abgerufen werden. 

2.2. Letzte Übernahmen in EU-Recht 

Daniel Schubert  

daniel.schubert@bdo.de 

Am 5. Juni 2012 wurden die Amendments zu IAS 1 

Presentation of Items of Other Comprehensive Income 

und Amendments to IAS 19 Employee Benefits in euro-

päisches Recht (Verordnung (EU) Nr. 475/2012) über-

nommen. Das EU-Endorsement einer Vielzahl weiterer 

Standards steht noch aus u.a. Konsolidierungspaket 

und AIP 2009-2011. 

 

2.3. IASB veröffentlicht Arbeitsentwurf des Ab-

schnitts zur Sicherungsbilanzierung in IFRS 9 

Daniel Schubert  

daniel.schubert@bdo.de 

Am 7. September 2012 hat das IASB einen neuen Re-

view Draft (Titel „IFRS 9 Chapter 6 Hedge 

Accounting“) i.R. der Phase 3 zur Überarbeitung der 

Regelungen zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten 

veröffentlicht. 

Hierin enthalten sind die künftigen Regelungen zum 

Hedge Accounting nach IFRS 9. Aufgrund der Komplexi-

tät und der zahlreich eingegangenen Stellungnahmen 

zum ersten Entwurf beabsichtigt der IASB erstmals die 

Öffentlichkeit bei der Konsistenzprüfung („fatal flaw 

review“) mit einzubeziehen, welche normalerweise 

kurz vor Veröffentlichung des kompletten Standards 

zur Überprüfung auf Unstimmigkeiten oder Fehler, 

durch Experten durchgeführt wird. Auch klammert der 

Review Draft explizit Regelungen zum Makro Hedge 

Accounting aus. Diese werden als ein gesondertes 

Projekt fortgeführt und erst im 4. Quartal 2012 weiter 

durch den IASB bearbeitet. 

Der IASB stellte im Zusammenhang mit dem Review 

Draft weder Fragen noch wurde eine Kommentierungs-

frist gesetzt. Eventuelle Kommentare werden in einer 

ergänzten Version von IFRS 9, dessen Veröffentlichung 

für Dezember 2012 vorgesehen ist, zusammengefasst. 

 

2.4. IDW RS HFA 2 zur Anwendung von IFRS ver-

abschiedet 

Daniel Schubert  

daniel.schubert@bdo.de 

Der Hauptfachausschuss (HFA) des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) hat am 3. Juli 2012 eine aktuali-

sierte Verlautbarung der „IDW Stellungnahme zur 

Rechnungslegung: Einzelfragen zur Anwendung von 

IFRS (IDW RS HFA 2)“ veröffentlicht. Die Neufassung 

beschäftigt sich mit Einzelfragen zur Anwendung aus-

gewählter IFRS und enthält Aktualisierungen sowie 

Klarstellungen zu folgenden Bereichen: 

 Konzerninterne Umstrukturierungen (IAS 27, IFRS 3 
und IFRS 10); 

 Bewertung von disposal groups (IFRS 5); 

 Ermittlung earnings per share (IAS 33); 

 Planvermögen (IAS 19). 

mailto:daniel.schubert@bdo.de
http://www.drsc.de/docs/press_releases/2012/120704_E-AH1_ATZ.pdf
mailto:daniel.schubert@bdo.de
mailto:daniel.schubert@bdo.de
mailto:daniel.schubert@bdo.de
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Zur Darstellung von Veränderungen des Planvermögens 

gem. IAS 19 in der Kapitalflussrechnung empfiehlt das 

IDW die Einbringung von Zahlungsmitteln oder Zah-

lungsmitteläquivalenten in das Planvermögen sowie 

die späteren Zahlungen des Fonds den Cashflows aus 

der betrieblichen Tätigkeit zuzuordnen. 

IDW RS HFA 2 wurde bzw. wird in Heft 7 / 2012 der 

IDW Fachnachrichten sowie im Supplement der Zeit-

schrift „Die Wirtschaftsprüfung“ veröffentlicht. 

 

2.5. FASB veröffentlicht einen Entwurf eines 

Accounting Standards Update für Umgliede-

rungen aus dem Other Comprehensive Income 

WP StB Andreas Schröder  

andreas.schroeder@bdo.de 

 

 

Der FASB veröffentlichte im Juni 2011 geänderte An-

forderungen an den Ausweis von Umgliederungen aus 

dem Other Comprehensive Income. Dieser sah in der 

Gewinn- und Verlustrechnung den gesonderten Aus-

weis von Umgliederungen aus dem Other 

Comprehensive Income bei den betreffenden GuV-

Posten vor. Aufgrund der geäußerten Kritik an den 

neuen Ausweisanforderungen hinsichtlich der Kosten 

für die Datenbeschaffung und Bedenken bezüglich der 

Übersichtlichkeit der Darstellung in der Gewinn- und 

Verlustrechnung verschob der FASB das Inkrafttreten 

der neuen Ausweisanforderungen. 

Nach Überprüfung der neuen Anforderungen veröffent-

lichte der FASB nun einen Entwurf eines Accounting 

Standards Update für den Ausweis von Umgliederungen 

aus dem Other Comprehensive Income (Topic 220). Die 

überarbeiteten Anforderungen sehen von einem ge-

sonderten Ausweis der Umgliederungen in der Gewinn- 

und Verlustrechnung ab und ersetzen diese durch 

detaillierte Angaben im Anhang. Mehr… 

 

 

 

 

2.6. DPR gibt Prüfungsschwerpunkte 2013 bekannt 

WP RA Dr. Hanns-Christoph Rosien  

hans-christoph.rosien@bdo.de 

 

 

Nach Verlautbarungen von Vertretern der Deutschen 

Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) sind bei den 

Untersuchungen der DPR zuletzt weniger häufig Fehler 

in den Jahres- und Konzernabschlüssen der deutschen 

Unternehmen festgestellt worden. Allerdings sind 

danach trotz der grundsätzlich erfreulichen Verringe-

rung der Fehleranzahl die Gebiete, in denen Fehler 

aufgetreten sind, gegenüber den Vorjahren im 

Wesentlichen unverändert geblieben.  

Mit den am 11. Oktober 2012 bekannt gegebenen 

Schwerpunkten, die sie im Jahr 2013 bei der Prüfung 

der Jahres- und Konzernabschlüsse der Unternehmen 

von öffentlichem Interesse bilden wird, hat die DPR 

auf diese Entwicklung reagiert. Interessant ist aller-

dings, dass die folgenden Prüfungsschwerpunkte ge-

genüber dem Vorjahr neu in der Liste auftauchen: 

 Plausibilität versicherungsmathematischer Annah-
men bei Pensionsrückstellungen (Abzin-sungssätze 
bei den Verpflichtungen und Zinssätze bei den er-
warteten Erträgen aus Planvermögen) und die sich 
hierauf beziehenden Anhangangaben, u. a. zu Aus-
wirkungen veröffentlichter, aber nicht angewende-
ter IFRS bei den Pensionsrückstellungen 

 Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, z. 
B. aus Auflösungen von Restrukturierungsrückstel-
lungen und Aufwendungen und Erträge aus nach-
träglichen Kaufpreisanpassungen 

 Zutreffende Darstellung der Korrektur von Fehlern 
in den Jahres- und Konzernabschlüssen 

Mit diesen Prüfungsschwerpunkten trägt die DPR ins-

besondere den zwischenzeitlich geänderten Rech-

nungslegungsvorschriften (insbesondere den revidier-

ten  IAS 19 und IFRS 3) und den diesen Normen inne-

wohnenden Schwierigkeiten fehlerhafter oder miss-

bräuchlicher Darstellungen Rechnung. Daneben sind 

die Auswirkungen der Finanzmarktkrise nach wie vor 

spürbar (insbesondere bei den Schwerpunkten zur 

Prüfung der Anwendung von Wertminderungsvorschrif-

ten und zur Prüfung der Lageberichterstattung). 

Die Prüfungsschwerpunkte der DPR für das Jahr 2013 

finden sich unter folgender Quelle: Mehr… 

 

mailto:andreas.schroeder@bdo.de
http://www.bdo.com/download/2235
mailto:hans-christoph.rosien@bdo.de
http://www.frep.info/docs/press_releases/2012/20121011_pruefungsschwerpunkte_2013.pdf
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3. VERANSTALTUNGEN 

06.11.2012 Meißen BDO Lounge in der Porzellan-Manufaktur Meissen  

06.11.2012 Köln Update für Krankenhäuser  

08.11.2012 Mainz Der Aufsichtsrat: Verantwortungsvolle Aufsicht - effizienter Rat: Zukunft Aufsichtsrat  

08.11.2012 Hamburg Update Entgeltpsychiatrie 2012 

09.11.2012 Hamburg 12. Hamburger Tage des Stiftungs- und Non-Profit-Rechts 

09.11.2012 Frankfurt am 

Main 

BDO Business Lunch  

13.11.2012 Kaiserslautern Aktuelle Steuerfragen für gemeinnützige Einrichtungen  

13.11.2012 Berlin Osteuropa Wirtschaftstag 2012  

14.11.2012 Hamburg HERBST-VERANSTALTUNG 2012 

15.11.2012 Köln Mobile Hacking: Das war‘s mit Datenschutz! Was nun?  

15.11.2012 Troisdorf Gestaltungs- und Handlungsempfehlungen zum Jahreswechsel 2012/2013  

16.11.2012 Hamburg Branchendialog Real Estate  

19.11.2012 Frankfurt am 

Main 

Wirtschaftstag Russland  

20.11.2012 München Umsatzsteuer Update 2012/2013  

20.11.2012 Stuttgart Update für Krankenhäuser  

20.11.2012 Düsseldorf Steuerrecht aktuell im gemeinnützigen Krankenhaus  

21.11.2012 Bremen Kamingespräch: Neuerungen im Bereich Corporate Governance - Aufsichtsräte im Dialog  

21.11.2012 Düsseldorf Umsatzsteuerrecht up to date im Krankenhaus und in Rehabilitationskliniken  

21.11.2012 Hamburg Update für Krankenhäuser  

22.11.2012 Stuttgart Quo vadis Rekommunalisierung in der Energiewirtschaft?  

22.11.2012 Jena Umsatzsteuer 2013- Aktuelle Änderungen in der Umsatzsteuer  

22.11.2012 München Update für Krankenhäuser  

22.11.2012 Bremerhaven Aktuelle Steuerfragen für gemeinnützige Einrichtungen  

http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121106/calendar/bdo_lounge_in_der_porzellan_manufaktur_meissen/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121106/calendar/update_fuer_krankenhaeuser/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121108/calendar/der_aufsichtsrat_verantwortungsvolle_aufsicht_effizienter_rat_zukunft_aufsichtsrat/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121108/calendar/update_entgeltpsychiatrie_2012/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121109/calendar/12_hamburger_tage_des_stiftungs_und_non_profit_rechts/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121109/calendar/bdo_business_lunch-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121113/calendar/aktuelle_steuerfragen_fuer_gemeinnuetzige_einrichtungen/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121113/calendar/osteuropa_wirtschaftstag_2012/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121114/calendar/herbst_veranstaltung_2012/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121115/calendar/mobile_hacking_das_wars_mit_datenschutz_was_nun/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121115/calendar/gestaltungs_und_handlungsempfehlungen_zum_jahreswechsel_20122013/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121116/calendar/branchendialog_real_estate/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121119/calendar/wirtschaftstag_russland/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121120/calendar/umsatzsteuer_update_20122013-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121120/calendar/update_fuer_krankenhaeuser-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121120/calendar/steuerrecht_aktuell_im_gemeinnuetzigen_krankenhaus-4/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121121/calendar/kamingespraech_neuerungen_im_bereich_corporate_governance_aufsichtsraete_im_dialog/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121121/calendar/umsatzsteuerrecht_up_to_date_im_krankenhaus_und_in_rehabilitationskliniken-2/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121121/calendar/update_fuer_krankenhaeuser-2/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121122/calendar/quo_vadis_rekommunalisierung_in_der_energiewirtschaft/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121122/calendar/umsatzsteuer_2013_aktuelle_aenderungen_in_der_umsatzsteuer/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121122/calendar/update_fuer_krankenhaeuser-3/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121122/calendar/aktuelle_steuerfragen_fuer_gemeinnuetzige_einrichtungen-1/


Rechnungslegung & Prüfung Nr.2/2012 12 

26.11.2012 Köln Umsatzsteuer Update 2012/2013  

27.11.2012 Leipzig Update für Krankenhäuser  

28.11.2012 Berlin Update für Krankenhäuser  

28.11.2012 Hamburg Umsatzsteuer in der Logistik  

29.11.2012 Stuttgart Aktuelle Änderungen im Steuerrecht in Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen - Steuerli-

cher Ausblick auf das Jahr 2013 - 

29.11.2012 Frankfurt a. Main Bilanzierung und Besteuerung von Krankenhäusern 2013  

29.11.2012 Bremen Update für Krankenhäuser  

04.12.2012 Wiesbaden  Update für Krankenhäuser  

06.12.2012 Frankfurt/Main Besteuerung von Krankenhäusern 2013  

06.12.2012 Hamburg Fraud Management Konferenz  

11.12.2012 Berlin Steuerrecht aktuell im gemeinnützigen Krankenhaus  

12.12.2012 Berlin Umsatzsteuerrecht up to date im Krankenhaus und in Rehabilitationskliniken  

10.01.2013 Köln Die Gemeinnützigkeit Im Wandel der Zeit  

15.01.2013 München Umsatzsteuer und SAP®: Korrekte umsatzsteuerliche Ergebnisse mit SAP® SD und SAP® 

FI erzielen  

06.02.2013 Stuttgart Umsatzsteuer und SAP®: Korrekte umsatzsteuerliche Ergebnisse mit SAP® SD und SAP® 

FI erzielen  

12.02.2013 Frankfurt Umsatzsteuer und SAP®: Korrekte umsatzsteuerliche Ergebnisse mit SAP® SD und SAP® 

FI erzielen 

21.02.2013 Heidelberg Die exzellente Klinikimmobilie - planen | bauen | betreiben  

27.02.2013 Köln Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht in Einrichtungen der Wohlfahrtspflege  

20.03.2013 Köln Umsatzsteuer und SAP®: Korrekte umsatzsteuerliche Ergebnisse mit SAP® SD und SAP® 

FI erzielen  

 

http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121126/calendar/umsatzsteuer_update_20122013/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121127/calendar/update_fuer_krankenhaeuser-4/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121128/calendar/update_fuer_krankenhaeuser-5/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121128/calendar/umsatzsteuer_in_der_logistik/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121129/calendar/aktuelle_aenderungen_im_steuerrecht_in_altenhilfe_und_pflegeeinrichtungen_steuerlicher_ausblick_a/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121129/calendar/aktuelle_aenderungen_im_steuerrecht_in_altenhilfe_und_pflegeeinrichtungen_steuerlicher_ausblick_a/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121129/calendar/bilanzierung_und_besteuerung_von_krankenhaeusern_2013-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121129/calendar/update_fuer_krankenhaeuser-6/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121204/calendar/update_fuer_krankenhaeuser-7/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121206/calendar/besteuerung_von_krankenhaeusern_2013-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121206/calendar/fraud_management_konferenz/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121211/calendar/steuerrecht_aktuell_im_gemeinnuetzigen_krankenhaus-5/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20121212/calendar/umsatzsteuerrecht_up_to_date_im_krankenhaus_und_in_rehabilitationskliniken-3/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130110/calendar/die_gemeinnuetzigkeit_im_wandel_der_zeit/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130115/calendar/umsatzsteuer_und_sapR_korrekte_umsatzsteuerliche_ergebnisse_mit_sapR_sd_und_sapR_fi_erzielen-3/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130115/calendar/umsatzsteuer_und_sapR_korrekte_umsatzsteuerliche_ergebnisse_mit_sapR_sd_und_sapR_fi_erzielen-3/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130206/calendar/umsatzsteuer_und_sapR_korrekte_umsatzsteuerliche_ergebnisse_mit_sapR_sd_und_sapR_fi_erzielen-4/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130206/calendar/umsatzsteuer_und_sapR_korrekte_umsatzsteuerliche_ergebnisse_mit_sapR_sd_und_sapR_fi_erzielen-4/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130212/calendar/umsatzsteuer_und_sapR_korrekte_umsatzsteuerliche_ergebnisse_mit_sapR_sd_und_sapR_fi_erzielen-5/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130212/calendar/umsatzsteuer_und_sapR_korrekte_umsatzsteuerliche_ergebnisse_mit_sapR_sd_und_sapR_fi_erzielen-5/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130221/calendar/die_exzellente_klinikimmobilie_planen_bauen_betreiben-1/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130227/calendar/steuer_und_gemeinnuetzigkeit_in_einrichtungen_der_wohlfahrtspflege/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130320/calendar/umsatzsteuer_und_sapR_korrekte_umsatzsteuerliche_ergebnisse_mit_sapR_sd_und_sapR_fi_erzielen/
http://www.bdo.de/veranstaltungen/details/cal/20130320/calendar/umsatzsteuer_und_sapR_korrekte_umsatzsteuerliche_ergebnisse_mit_sapR_sd_und_sapR_fi_erzielen/
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